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Modul: SA.009_Praxiseinsatz/Praxisrecherche 
 
Name:  
 
Praxisfeld:   
 
Formale Gesichtspunkte 

- Die Arbeit ist lesefreundlich, gut strukturiert und 
übersichtlich gestaltet. (2 Punkte) 

- Die Arbeit ist korrekt und sprachlich verständlich 
geschrieben. (2 Punkte) 

- Die Sprache ist geschlechtersensitiv und/oder 
geschlechtsneutral. (2 Punkte) 

- Die Vorgaben der Hochschule bezüglich Umfang, 
Quellenangaben und Zitierweise sind eingehalten.  

- (2 Punkte) 

8  

Inhaltliche Gesichtspunkte 
Bei einem Praxiseinsatz 
- Der Einsatzort und seine Rahmenbedingungen sind in 

wesentlichen Punkten beschrieben. (4 Punkte) 
- Wahrgenommene Aufgaben und ausgeübte Tätigkeiten 

sind beschrieben. (4. Punkte) 
- Bezug zur Sozialen Arbeit unter Einbezug des 

Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz. (4 Punkte) 
 

Bei einer Praxisrecherche 
- Motivation und Fragestellung für die Praxisrecherche sind 

formuliert. (4 Punkte) 
- Die Ergebnisse der Recherche sind gut strukturiert und 

fundiert dargelegt. (4 Punkte) 
- Bezug zur Sozialen Arbeit unter Einbezug des 

Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz. (4 Punkte) 
 

12  

Reflexion des Lernprozesses 
- Die angestrebten Lernziele, die Art der Überprüfung und 

der Grad der Lernzielerreichung sind beschrieben.  
(7. Punkte) 

- Die Veränderungen in den vier Kompetenzbereichen 
(Selbst-, Sozial-, Fach- und Methodenkompetenz) auf 
Grund der im Praxiseinsatz / in der Praxisrecherche 
gemachten Erfahrungen sind aufgezeigt und 
nachvollziehbar reflektiert. (7 Punkte) 

- Bezüge zu Modulinhalten (Theorien, Modelle) sind 
hergestellt und anhand konkreter Beispiele illustriert.  
(7 Punkte) 

- Konsequenzen für die weitere Planung und Gestaltung des 
Studiums oder des Berufseinstiegs sind skizziert.  
( 7 Punkte) 

28  

Gesamttotal 48  

 Note  

 Grade A-F  
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Beurteilung 
Gesamthaft sind maximal 48 Punkte zu erreichen. Um die Arbeit zu bestehen, müssen mindestens  
29 Punkte erreicht werden. 
 
Bewertungsskala1  

Grade Beschreibung Note Punktzahl 

A hervorragend 6 45-48 

B 
 
 
 

sehr gut 
 
 
 

5.9 44 
5.8 43 
5.6 42 
5.5 41 

C 
 
 
 

gut 
 
 
 

5.4 40 
5.3 39 
5.1 38 
5 37 

D 
 
 
 

befriedigend 
 
 
 

4.9 36 
4.8 35 
4.6 34 
4.5 33 

E 
 
 
 

ausreichend 
 
 
 

4.4 32 
4.3 31 
4.1 30 
4 29 

FX 
 
 
 

nicht bestanden – Verbesserung erforderlich 
 
 
 

 

28 
27 
26 
25 

F nicht bestanden  24-0 
 
 
 
 
 
Datum:  

  
 
 
Unterschrift Dozent/in:  

 
 
  

 
1 Erreichen weniger als 80% der beurteilten Studierenden eine genügende Leistung (mind. 29 Punkte) 
kann die/der Modulverantwortliche einen begründeten Antrag an die Studiengangleitung Bachelor 
stellen, den Massstab dergestalt anzupassen, dass mind. 80% der beurteilten Studierenden das Modul 
bestehen. Die Studiengangleitung entscheidet bei Antragstellung durch die/den 
Modulverantwortliche/n frei, ob und wenn ja, in welchem Umfang der Massstab angepasst werden 
soll, und informiert diese/n über den Entscheid. 
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Der Bogen ist nach dem Ausfüllen immer dem Sekretariat Studienleistungen zuzustellen.  
 
Bei nicht bestandenem Leistungsnachweis (FX) sind untenstehende Auflagen zu erfüllen: 
 
Vereinbarte Auflagen: 
 
 
 
 
 
Zu erfüllen bis:  
 
Die Leistung ist nach Erfüllen der Auflage ausreichend: 
 
☐ Ja (E: ausreichend) ☐ Nein (F: nicht bestanden) 
 
Datum: Unterschrift Dozent/in: 

 
Bei nicht bestandenem Leistungsnachweis (F) muss das gesamte Modul inkl. 
Leistungsnachweis wiederholt werden. 
 
Begründung bei der Bewertung nicht bestanden (F):  
 
 
 
 
 
Datum: Unterschrift Dozent/in: 

 


